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Bekanntmachung  
über den Bebauungsplan  

Nr. 639.01 – Flandersbacher Weg Nord – 
als Satzung 

vom 03.11.2015 
 
 

Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 29.09.2015 den Bebauungsplan  

Nr. 639.01 – Flandersbacher Weg Nord – wie folgt als Satzung beschlossen: 
 
1. Den Abwägungsvorschlägen zu den Beteiligungen der Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen 

Trägern öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 und 2 sowie § 4 Abs. 1 und 2 BauGB, dargelegt 
in Teil III der Bebauungsplanbegründung wird gefolgt 

 
2. Der Begründung gem. § 9 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) zum Bebauungsplan Nr. 639.01 – 

Flandersbacher Weg Nord – wird zugestimmt. 
 
3. Der Bebauungsplan Nr. 639.01 – Flandersbacher Weg Nord – wird als Satzung beschlossen. 

Das Verfahren wurde nach § 13 a BauGB durchgeführt.  
 
4. Der Bebauungsplan Nr. 639.01 – Flandersbacher Weg Nord – ersetzt bei Inkrafttreten in sei-

nem Geltungsbereich die Festsetzungen der bestehenden Bebauungspläne Nr. 639 – Dal-
becksbaum – und Nr. 638 – Jupiterstraße – und Nr. 638.01 – Jupiterstraße – 1. Änderung.  

 
 
Die Begrenzung des Geltungsbereichs ist aus der beigefügten Karte ersichtlich. 
 
Der oben angeführte Bebauungsplan wurde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und der Bezirksregierung daher nicht angezeigt. 
  
Der oben angeführte Bebauungsplan wird mit Begründung vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung 
ab bei der Stadtverwaltung Velbert, Thomasstr. 7, 42551 Velbert, während der Dienststunden 
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
 
Über den Inhalt des Planes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Der Bebauungsplan ist auch unter www.stadtplanung.velbert.de einzusehen. 
 
 
Hinweise: 
 

1. Nach § 44 Abs. 5 des BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 BauGB 
und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht 
fristgemäßer Geltendmachung hingewiesen. 
 

2. Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der nach § 214 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, ei-
ne unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 
2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, nur beachtlich sind, wenn sie innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wor-
den ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a  BauGB beachtlich sind. 



Amtsblatt der Stadt Velbert vom 06. November 2015 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3

 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der vorstehende Satzungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung Nordrhein - Westfalen (GO NRW) kann die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Be-
stimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebenen Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
 Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

 
Mit der Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Velbert wird der Bebauungs-
plan Nr. 639.01 – Flandersbacher Weg Nord – rechtsverbindlich.  

 
 
Velbert, den 03.11.2015 
 
 
gez. 
Lukrafka 
Bürgermeister 
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S a t z u n g 

über die erste Verlängerung einer Veränderungssperre im Geltungsbereich des  
Bebauungsplanes Nr. 676 – Nordstraße West - 

Vom 03.11.2015 
 
 

Aufgrund der §§ 14 Absatz 1 und 16 Absatz 1 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 2004 (BGBl. I Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes über Maßnahmen im Bauplanungsrecht zur Erleichterung der Unterbringung von Flüchtlingen 
vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 1748), in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 03.02.2015 (GV. NRW 2015 S. 208)  hat 
der Rat der Stadt Velbert in seiner Sitzung am 29.09.2015 folgende Satzung beschlossen: 
 
Die Geltungsdauer der „Satzung über die Anordnung einer Veränderungssperre im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 676 – Nordstraße West – “ wird um ein Jahr verlän-
gert. 
Die Veränderungssperre tritt nach Rechtskraft des in Aufstellung befindlichen Bebauungs-
planes Nr. 676 – Nordstraße West –, außer Kraft.  
 
 
Velbert, den 03.11.2015 
 
gez.  
Lukrafka 
Bürgermeister 
 
 
 
Hinweise: 
 

1. Nach § 44 Abs. 5 des BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
BauGB über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 
42 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung hingewiesen. 

 
2. Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der nach § 214 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a  BauGB beacht-
lich sind. 

 
3. Auf die Vorschriften des § 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Geltendmachung et-

waiger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnachteile durch die Verände-
rungssperre und des § 18 Absatz 3 BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsan-
sprüche bei nicht fristgerechter Geltendmachung wird hingewiesen. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666 / SGV NRW 2023) in der derzeit 
gültigen Fassung wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften gegen diesen Satzungsbeschluss nach Ablauf eines Jahres seit der Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebenen Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes  
    Anzeigeverfahren nicht durchgeführt worden ist, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder die verletzte  
    Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Velbert, den 03.11.2015 
 
 
gez.  
Lukrafka 
Bürgermeister 
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Öffentliche Zustellung 
 
 
Frau Lia Schafer, geb. 03.10.1988, letzte bekannte Anschrift Lützowstr. 29, 40476 Düsseldorf wird 
hiermit ein Bescheid über die Einstellung, Aufhebung und Rückforderung vom 25.08.2015 öffent-
lich zugestellt. Das Schriftstück kann im Verwaltungsgebäude Friedrichstr. 79, 42551 Velbert, 
Zimmer 104 eingesehen werden. 
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes vom 07.03.2006 (GV NRW 
S. 94/SGV NRW 2010) in der derzeit geltenden Fassung. 
 
 
Velbert, den 03.11.2015 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
 
gez Maurer 
 
 
 
 
 
 

Hinweis auf öffentliche Ausschreibung 
 
 
Die Stadt Velbert und die Technischen Betriebe Velbert AöR schreiben folgende Arbeiten aus: 
 

 Erneuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäreinrichtungen  
Jugendzentrum Höferstraße 

 
Der Bekanntmachungstext kann im Internet unter www.velbert.de eingesehen werden 
 


